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Mietzinszuschüsse und Ergänzungsleistungen: 

Die Versprechen halten und umsetzen! 
 

 
Die Motion von Nationalrätin Silvia Schenker hat die Debatte über die Indexierung des 
Höchstbetrages der gesetzlich festgelegten Mietzinszuschüsse für Ergänzungsleistungs-
bezügerinnen und -bezüger wieder aufgenommen. 
Die VASOS ist sehr erfreut, dass die Sozialpolitische Kommission des Nationalrates dieser 
Motion als Kommissionsmotion zugestimmt hat. Der Bundesrat, der bis dahin untätig 
geblieben war, muss nun diesen Höchstbetrag anpassen – was seit 2001 nicht mehr 
geschehen ist – und dabei die Mehrpersonenhaushalte und die regionalen Unterschiede 
berücksichtigen. Das ist ein sehr positives Zeichen.  
Die betroffenen Personen jedoch, welche Monat für Monat für die Bezahlung ihres 
Mietzinses einen Teil des Geldes aufwenden müssen, das sie  für ihren allgemeinen 
Lebensbedarf erhalten haben, können nicht mehr länger warten. 
 
Die VASOS ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass der Bundesrat rasch handelt 
und die Indexierung auf den 1. Januar 2012 vornimmt.  
 
 

Rentenalter 
 

Die VASOS begrüsst den Entscheid der Sozialpolitischen Kommission des Nationalrates 
betreffend die Indexierung des Höchstbetrages der Mietzinszuschüsse. Gleichzeitig bedauert 
sie, dass die Kommission am gleichen Tag einer Motion zu gestimmt hat, welche das 
Rentenalter für Frauen von 64 auf 65 anheben will.  
Die VASOS erinnert daran, dass sie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen nach 
wie vor klar ablehnt.  
 
 
Weitere Informationen:  www.vasos.ch  
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